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Geschäftsordnung 

des Ausschusses für Arbeits- und Bevölkerungsökonomik  
im Verein für Socialpolitik 

(Letzte Revision: 24. März 2025) 

§1 Zweck des Ausschusses 
1. Ziele 

 Der Ausschuss dient der Förderung der Forschung und des wissenschaftlichen Austau-
sches auf seinem Fachgebiet.  

2. Aktivitäten 

 Um diese Ziele zu erreichen, werden regelmäßig Tagungen und Mitgliederversammlun-
gen abgehalten. Der Ausschuss informiert die Öffentlichkeit über seine Aktivitäten in 
Form einer Internetseite. Die Geschäftsordnung des Ausschusses, seine Mitgliederliste 
sowie die Programme der Tagungen werden veröffentlicht. 

§2 Mitgliedschaft 
1. Voraussetzung 

 Mitglieder im Ausschuss müssen auf dem jeweiligen Fachgebiet fachlich/wissenschaft-
lich ausgewiesen und bereit sein, regelmäßig an den Tagungen des Ausschusses teilzu-
nehmen. Die Mitgliedschaft im Verein für Socialpolitik ist Voraussetzung für die Mitglied-
schaft im Ausschuss. 

2. Kooptation neuer Mitglieder 

a. Vorschläge über die Zuwahl neuer Mitglieder sind bis spätestens 6 Wochen vor der 
Tagung von mindestens zwei Mitgliedern unter Vorlage von Lebenslauf und Schrif-
tenverzeichnis der vorgeschlagenen Personen an den Vorsitz zu richten. Der/die 
Vorsitzende leitet diese Informationen im Vorfeld der Mitgliederversammlung an alle 
Mitglieder weiter. 

b. Promovierte Mitglieder des Vereins für Socialpolitik haben die Möglichkeit, sich auf 
Eigeninitiative um eine Mitgliedschaft im Ausschuss zu bewerben. 

c. Die Mitgliederversammlung stimmt darüber ab, ob die Kooptation der/des Betreffen-
den weiterverfolgt werden soll. Wenn sich die Mitgliederversammlung nicht für eine 
Einladung ausspricht, wird die Kooptation nicht weiterverfolgt. Ansonsten wird 
die/der Kandidat/in eingeladen, an einer der folgenden Sitzungen als Gast teilzuneh-
men und einen Vortrag zu halten.  

d. In der Mitgliederversammlung des Ausschusses wird nach der Vorstellung über die 
Kooptation des Gastes abgestimmt. Maßgebliche Kriterien für eine Kooptation sind 
einschlägige Forschung auf dem Gebiet des Ausschusses sowie die Bereitschaft, 
einen Beitrag zu den Aktivitäten des Ausschusses zu leisten. Spricht sich die Mit-
gliederversammlung für die Aufnahme auf, wird der Kandidatin/dem Kandidaten die 
Aufnahme als Mitglied angeboten. 
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3. Ausschluss von Mitgliedern 

a. Die Mitgliedschaft im Ausschuss kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung 
beendet werden, wenn ein Mitglied an mindestens drei Ausschusstagungen in Folge 
unentschuldigt nicht teilgenommen hat. 

b. Die Mitgliedschaft im Ausschuss endet automatisch mit dem Erlöschen der Mitglied-
schaft im Verein für Socialpolitik. 

4. Der Ausschuss strebt eine ausgewogene Alters- und Geschlechtsstruktur seiner Mit-
gliedschaft an. 

§3 Vorsitz 

1. Die/der Vorsitzende wird von der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit gewählt. 
Die Mitgliederversammlung kann zudem mit einfacher Mehrheit eine stellvertretende 
Vorsitzende/einen stellvertretenden Vorsitzenden wählen. 

2. Die Wahl einer/eines neuen Vorsitzenden und/oder stellvertretenden Vorsitzenden soll 
nach Möglichkeit auf der Mitgliederversammlung im Vorjahr des Amtswechsels erfolgen. 

3. Die Amtszeit beträgt 2 Jahre. Eine einmalige Wiederwahl ist zulässig. 

4. Die/der Vorsitzende nimmt alle laufenden Geschäfte des Ausschusses wahr. Sie/er be-
reitet die Tagungen und Mitgliederversammlungen vor, leitet die Versammlungen und 
führt die Beschlüsse der Mitgliederversammlung aus. Sie/er ist auch für die Festlegung 
von Termin, Ort und ggf. Thema anstehender Ausschusstagungen und Mitgliederver-
sammlungen zuständig. 

5. Die/der Vorsitzende vertritt den Ausschuss im Erweiterten Vorstand des Vereins für 
Socialpolitik. 

6. Die/der Vorsitzende kann sich ggf. in sämtlichen Funktionen von der/dem stellvertreten-
den Vorsitzenden vertreten lassen. 

§4 Mitgliederversammlung 
1. Die Mitgliederversammlung wird mindestens einmal jährlich, in der Regel im Rahmen 

der Tagungen des Ausschusses, einberufen. 

2. Die Einberufung erfolgt durch schriftliche Einladung des/der Vorsitzenden an die Mitglie-
der, mindestens 4 Wochen vor dem Termin der Mitgliederversammlung. Der Einladung 
zur Mitgliederversammlung ist eine vorläufige Tagesordnung beizufügen. 

3. Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben: 

a. Wahl der/des Vorsitzenden und ggf. stellvertretenden Vorsitzenden 

b. Kooptation von Mitgliedern 

c. Streichung von Mitgliedern 

d. Einladung von Aufnahmekandidatinnen und -kandidaten 

e. Änderungen der Satzung 
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4.  Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn die Tagung ordnungsgemäß einbe-
rufen wurde. 

5. Sofern diese Geschäftsordnung nichts Anderes bestimmt, kommt ein Beschluss zu-
stande, wenn die Zahl der Jastimmen die Zahl der Neinstimmen übersteigt; bei der Zäh-
lung bleiben Enthaltungen, ungültige und nicht abgegebene Stimmen außer Betracht. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der/des Vorsitzenden. 

6. Geplante Satzungsänderungen sind mindestens 4 Wochen vor der Sitzung anzukündi-
gen. Für Satzungsänderungen ist eine Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen er-
forderlich. 

7. Die Wahl der/des Vorsitzenden und ggf. stellvertretenden Vorsitzenden sowie weitere 
Wahlen mit Personenbezug erfolgen auf Antrag in geheimer Wahl. 

8. Über die Mitgliederversammlung fertigt die/der Vorsitzende ein Ergebnisprotokoll an, das 
allen Mitgliedern des Ausschusses zugeht. Es enthält die Beschlüsse und eine Liste der 
anwesenden Mitglieder. 

§5 Tagungen 
1. Der Ausschuss wird durch die Vorsitzende/den Vorsitzenden zumindest einmal jährlich 

schriftlich zur Tagung einberufen. Die Einladung ist zugleich mit dem vorläufigen Pro-
gramm wenigstens 4 Wochen vor der Tagung allen Mitgliedern zuzustellen. 

2. Gäste können zu Vorträgen und zur Diskussion von Vorträgen der Tagung eingeladen 
werden. Dieser Teil ist von den Beratungen der Mitgliederversammlung zu trennen. 

§6 Formelles 
1.  Über die Auslegung der Satzung entscheidet die/der Vorsitzende. Wird der Entschei-

dung widersprochen, so entscheidet die Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 

2.  Die Satzung, das Mitgliederverzeichnis und die Programme der Tagungen des Aus-
schusses sind (auf der Website des Ausschusses) öffentlich zugänglich. 

3.  Diese Satzung tritt mit ihrer Verabschiedung durch die ordentliche Mitgliederversamm-
lung in Kraft. 


